
Stadtverwaltung Bad Kreuznach  

Amt für Kinder und Jugend                  Juni 2017  

 

 

 

E i n l a d u n g 

 
 

Zu einer Sitzung des Jugendhilfeausschusses laden wir Sie für 

Mittwoch, den 07. Juni 2017, 17.30 Uhr,  

in den Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes Brückes 1, 

 

recht herzlich ein.  

 

 

Tagesordnung: 

 

Öffentliche Sitzung: 

 

1. Sprechstunde für Kinder und Jugendliche 

 

2. Vorstellung eines Arbeitsgebietes: 

Arbeit mit Flüchtlingen in den Sozialen Diensten 

 

3. Änderung der Satzung über die Förderung von  

Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 

 

4. Landesförderprogramm Kita!Plus 

 

5. Neue Förderung Ferienbetreuung für  

schulpflichtige Kinder und Jugendliche  

 

6. Beteiligung der Stadt Bad Kreuznach an den  

Bauunterhaltungskosten von Kindertagesstätten Freier Träger 

 

7. Mitteilungen (mündlich) 

 

 

Sollte Ihnen die Teilnahme an der Sitzung nicht möglich sein, bitten wir um Weitergabe 

der Einladung an Ihren Vertreter/Ihre Vertreterin.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

(Dr. Heike Kaster-Meurer) 

Oberbürgermeisterin 

 



Stadtverwaltung Bad Kreuznach                                                                    Mitteilungsvorlage 

 

X öffentlich  nichtöffentlich 

 

 

Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Amt für Kinder und Jugend 24.05.2017 17/ 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 07.06.2017 

  

  

  

Betreff 

Vorstellung eines Arbeitsgebietes: 

Arbeit mit Flüchtlingen in den Sozialen Diensten       TOP 2 

 

Inhalt der Mitteilung 

 

Die Mitarbeiterinnen der Sozialen Dienste, Frau Löwen und Frau Hollstein, werden in der Sitzung über die 

Arbeit mit Flüchtlingen aus dem Bereich der Sozialen Dienste berichten.  

 

Weitere Erläuterungen erfolgen mündlich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 

 

X öffentlich  nichtöffentlich 

 

Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Amt für Recht und Ordnung  19.05.2017 17/ 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Finanzausschuss 06.06.2017 

Jugendhilfeausschuss 07.06.2017 

Stadtrat  29.06.2017 

  

 

Änderung der Satzung über die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Ta-

gespflege 

          TOP 3 

Beschlussvorschlag 

 

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den als Anlage beigefügten Entwurf einer 

Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bad Kreuznach über die Förderung von Kindern in 

Tageseinrichtungen und in Tagespflege als Satzung zu beschließen. 

 

 

 

Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Jugendhilfeausschuss 07.06.2017 3 

Beratung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 

   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlussausfertigungen an: 
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Problembeschreibung/Begründung 

Der Stadt Bad Kreuznach als Trägerin der öffentlichen Jugendhilfe obliegt die Aufgabe der För-

derung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindertagesstätten) und in Tagespflege (bei Tages-

pflegepersonen). 

 

Die nun vorliegende Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bad Kreuznach über die För-

deurng von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege vom 02.11.2015 enthält einige 

Neuregelungen, die sich aus der praktischen Anwendung ergeben haben. 

 

So wird durch den neuen § 1 Absatz 3 klargestellt, für welchen Zeitraum eine Aufnahme von 

Kindern in Kindertagesstätten (Krippen, Kindergärten und Horte) grundsätzlich möglich ist. 

 

§ 5 wird neu gefasst, um den Ablauf des Verfahrens sowie die Kriterien für eine Platzvergabe 

möglichst transparent und nachvollziehbar darzustellen. Hier wird ein Bepunktungssystem ein-

geführt, welches eine objektivere Gewichtung der einzelnen Kriterien ermöglicht. 

 

§ 6 Satz 1 erfährt eine Änderung dahingehend, dass die Beschränkung auf einen nur vorüber-

gehenden Ausschluss entfällt, um dem Jugendamt die Möglichkeit zu geben, je nach Art, Dau-

er und Schwere der Störung und Beeinträchtigung zwischen einem vorübergehenden und ei-

nem dauerhaften Ausschluss (soweit bei Bestehen eines rechtsanspruchs möglich) zu ent-

scheiden.  

Zudem wird hier der bisherige Buchstabe d) (vorübergehender Ausschluss, wenn ein Kind mehr 

als 10 Werktage unentschuldigt fehlt) gestrichen, da bei Bestehen eines Rechtsanspruchs hier 

ohnehin kein dauernder oder längerfristiger Ausschluss möglich ist. 

 

Die Anlage 1 zu § 8 Abs. 5 und § 12 Abs. 5 wird ebenfalls geändert. Hier werden zusätzliche 

Stufen (bei Krippenbetreuung Stufen 11 – 16, bei Hortbetreuung Stufen 10 – 13) geschaffen,  

da sich in der Praxis gezeigt hat, dass der Anteil der Beitragspflichtigen, die bei den Krippen-

beiträgen in die bisherige Höchststufe einzustufen waren, bei 1/3 liegt. Bei der Hortbetreuung 

beträgt der entsprechende Anteil der in die bisherige Höchststufe einzustufenden Beitrags-

pflichtigen sogar rund 80 %. Hier wird durch weitere Stufen eine den jeweiligen Einkommen 

entsprechende gerechtere Verteilung vorgenommen. Zudem kann durch Schaffung weiterer 

Stufen der Entwicklung der Einkommenstruktur Rechnung getragen werden.   

 

§ 9 Absatz 2 Satz 2 wird geändert, um mehr Flexibilität zu gewährleisten, da ansonsten bei 

einer aufgrund  einer Neukalkulation (z.B. bei Neuausschreibungen und Lieferantenwechsel) 

notwendig werdenden Anpassung des Beitrags für das Mittagessen eine Satzungsänderung 

vorgenommen werden muss. Die Haushaltssatzung hingegen ist jährlich neu zu beschließen; im 

Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens erfolgt die Beteiligung der jeweiligen Fachaus-

schüsse. 

 

Die einzelnen Änderungen können der beigefügten Synopse entnommen werden. 

Sichtvermerke der Dezernen-

ten: 

Sichtvermerk der 

Oberbürgermeisterin: 

Sichtvermerke: 

Rechtsamt: 

 

 

 

Kämmereiamt: 
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Synopse 

 

bisher neu 

 

 

 

 

 

§ 1 Absatz 3 

 

Die Aufnahme von Kindern in einem Kinder-

garten ist frühestens nach Ablauf der 

Schutzfrist der Mutter (je nach Betriebser-

laubnis der Einrichtung) möglich bis zur Auf-

nahme in der Grundschule. Die Betreuung in 

einem Hort ist grundsätzlich bis zum Ende 

der Grundschulzeit möglich. Ausnahmen bei 

Hortbetreuung für Kinder bis zum vollende-

ten 14. Lebensjahr bedürfen eines schriftli-

chen Antrags und werden im Einzelfall vom 

Träger der Kindertagesstätte entschieden.  

 

§ 5 Absatz 1 

 

(1) Aufgenommen werden Kinder, deren 

Eltern ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 

der Stadt Bad Kreuznach haben. Die An-

meldung des Kindes ist bis spätestens 

15. eines Monats für den Folgemonat bei 

einer Kindertagesstätte schriftlich zu er-

klären. 

 

§ 5 Absatz 1 

 

(1) Verfahren 

 

a) Für Krippen und Kindergärten können 

Eltern ihr Interesse bis 15. eines jeden 

Monats mit dem vom Stadtjugendamt 

bereitgestellten Vordruck bekunden. 

b) Die Interessenbekundung kann bei der 

Leitung der betreffenden Einrichtung o-

der beim Stadtjugendamt vorgenommen 

werden. 

c) Eine Interessensbekundung kann frühes-

tens nach der Geburt erfolgen. 

d) Der Interessensbekundung ist eine Kopie 

eines amtlichen Dokumentes (Ausweis, 

Geburtsurkunde) beizufügen. 

e) Der Antrag zur Aufnahme eines Kindes 

in einen Hort ist bis zum 15.01. des ge-

wünschten Aufnahmejahres mit dem 

vom Stadtjugendamt bereitgestellten 

Vordruck zu stellen. 

 

Das Angebot an Betreuungsplätzen in 

den Kindertagesstätten in Bad Kreuznach 

richtet sich vorrangig an Familien mit 

Hauptwohnsitz in Bad Kreuznach. Im 

Einzelfall kann geprüft werden, ob auch 

Personen, die außerhalb von Bad Kreuz-

nach wohnhaft und in Bad Kreuznach in 

einem als familienfreundlich zertifizierten 

Unternehmen beschäftigt sind, Betreu-

ungsplätze in Kindertagesstätten der 
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Stadt Bad Kreuznach erhalten können. 

Grundsätzlich können auswärtige Kinder 

nur aufgenommen werden, wenn allen 

anspruchsberechtigten Kindern in Bad 

Kreuznach ein Platz in einer Tagesein-

richtung für Kinder angeboten werden 

kann. 

 

§ 5 Absatz 2 

 

(2) Der Anmeldung ist Folgendes bei-

zufügen: 

a) Eine Erklärung zur Abholung des 

Kindes sowie den abholberechtig-

ten Personen, 

b) eine Erklärung, ob das Kind den 

Heimweg allein bewältigen darf, 

c) die Bestätigung über den Erhalt 

der Belehrung nach § 34 Abs. 5 S. 

2 des Infektionsschutzgesetzes 

und eine Erklärung, dass das Kind 

frei von übertragbaren Krankheiten 

in diesem Sinne ist, 

d) eine Erklärung über die Teilnahme 

an Aktivitäten außerhalb der Kin-

dertagesstätte, 

e) eine Einverständniserklärung zur 

Fertigung und Nutzung von Bild-

material. 

 

§ 5 Absatz 2 

 

(2) Platzvergabe 

 

1) Vorrangig einen Platz in einer Kinderta-

gesstätte erhalten: 

a) Kinder, bei denen der Tatbestand der 

Kindeswohlgefährdung gemäß § 8 a SGB 

VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlge-

fährdung) vorliegt. 

b) Kinder, bei denen nach erfolgter Über-

prüfung durch den Sozialen Dienst der 

Tatbestand einer Förderung des Kindes-

wohls gemäß § 27 SGB VIII (Hilfen zur 

Erziehung) erfüllt wird. 

c) Kinder, die bereits die Kindertagesstätte 

besuchen und die nach Abfrage inner-

halb der Einrichtung von U3 in Ü3 Be-

treuung wechseln möchten, haben Vor-

rang gegenüber Neuaufnahmen. 

 

 

2) Für alle anderen Kinder gilt folgendes 

Punktesystem zur Bewertung der Platz-

vergabe: 

 

1. Berufstätigkeit der Erziehungsberechtig-

ten  

a) Alleinlebender Elternteil beschäftigt 

  */**                    22 Punkte 

b) Beide Erziehungsberechtigten  

     beschäftigt *          20 Punkte 

c) Ein Erziehungsberechtigter beschäf- 

     tigt *           10 Punkte 

 

* Zu Beschäftigten zählen Erziehungsbe-

rechtigte, die einer Erwerbstätigkeit 

nachgehen, sich in einer Bildungsmaß-

nahme, Schulausbildung oder Hoch-

schulausbildung befinden oder Leistun-

gen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne 

des SGB II erhalten. 
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** Ein Elternteil gilt als alleinlebend, wenn 

keine andere volljährige Person im Haus-

halt lebt; ausgenommen sind eigene voll-

jährige Kinder. 

 

2. Beschäftigungsumfang der Erziehungsbe-

rechtigten *** 

a) Geringfügig           (8-15 h/Woche)

                                 2 Punkte 

b) Halbtags                  (16-27 h/Woche)

                                 4 Punkte 

c) Ganztags           (ab 28 h/Woche) 

                                6 Punkte 

 

*** Bei zwei beschäftigten Erziehungsbe-

rechtigten ist der zeitliche Aufwand des 

zeitlich geringeren Beschäftigten maß-

gebend. 

 

Schriftliche Nachweise des Arbeitgebers 

oder der Ausbildungstelle sind innerhalb ei-

ner genannten Frist vorzulegen. 

 

3. Besuch der Einrichtung von Geschwis- 

     terkindern                      2 Punkte 

 

4. Beziehungskontinuität 

 

Kinder, die bereits als Kindergartenkinder 

in der Einrichtung sind und direkt in die 

Hortbetreuung wechseln möchten                                    

                                        2 Punkte 

 

5. Alter des Kindes 

 

a) Im Bereich Kindergarten haben ältere 

Kinder (im Kindergartenjahr vor der Ein-

schulung) Vorrang   2 Punkte 

b) Im Bereich Hort haben jüngere Kinder 

(Übergang von Kindergarten zum 1. 

Schuljahr) Vorrang   2 Punkte 

 

6. Belastende familiäre Situation in der Fa-

milie,  

 

insbesondere 

- Behinderung oder Erkrankung eines Kin-

des oder Elternteils, die zu dauerhaften 

erheblichen Einschränkungen führt, wel-

che eine Betreuung in einer konkreten 
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Einrichtung geboten erscheinen lassen; 

 - Verlust eines Elternteils durch Tod; 

- Trennung und Scheidung der Eltern;    

 - Bindungsschwierigkeiten des Kindes; 

 - lange Anfahrtswege beider Elternteile 

zur Arbeitsstelle; 

 - Wechselschichten, Abrufbereitschaften, 

berufsbedingter anderer Wohnort eines 

Elternteils, mehrere Arbeitsstellen eines 

Elternteils; 

 - wenn die Ablehnung der Aufnahme in 

eine Kindertagesstätte zum Verlust der 

Arbeitsstelle und einem Leben am Exis-

tenzminimum führt oder andere schwer-

wiegende Nachteile mit sich bringt, z.B. 

Abbruch einer Ausbildung; 

      

   1 bis 3 Punkte 

 

7. Ablehnung der Aufnahme bereits im Vor-

jahr                      1 Punkt   

 

8. Punktgleichheit 

Bei Punktgleichheit wird das Losverfah-

ren angewendet. 

 

§ 5 Absatz 3 

 

(3) Liegen mehr Anmeldungen für eine 

Kindertagesstätte vor, als freie Plätze 

zur Verfügung stehen, erfolgt die 

Auswahl der Kinder unter Berücksich-

tigung  

a) des Besuchs der Einrichtung von Ge-

schwisterkindern 

b) sozialer Dringlichkeit 

c) von Alleinerziehenden 

d) von Berufstätigkeit oder Ausbildung 

der Eltern 

e) der Entfernung des Wohnortes zur 

Kindertagesstätte 

f) des Alters der Kinder 

 

Die Kriterien unter a) bis f) stellt keine 

Prioritätenliste dar. 

 

§ 5 Absatz 3 

 

(3) Die Entscheidung über die Platzvergabe 

obliegt dem Jugendamt als Träger der Ein-

richtung und ergeht durch Bescheid. Für 

Hortplätze ergeht der Bescheid bis zum Ab-

lauf des Monats Februar. Die Aufnahme in 

einen Hort gilt grundsätzlich für die Dauer 

der Grundschulzeit in der dazugehörigen 

Grundschule.  

Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs können 

Kinder in jeder Kindertagesstätte oder in 

Kindertagespflege aufgenommen werden. 

 

 

 

 

§ 5 Absatz 4 § 5 Absatz 4 
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(4) Die Entscheidung über die Aufnahme 

obliegt dem Jugendamt als Träger der 

Einrichtung. Zur Erfüllung des Rechtsan-

spruchs können Kinder auch in einer an-

deren Kindertagesstätte oder in Kinderta-

gespflege aufgenommen werden. 

 

 

(4) Sollten nach bereits erfolgtem Platz-

vergabeverfahren weitere Plätze frei wer-

den, so sind diese auch nach den oben ge-

nannten Kriterien zu vergeben. 

 

 § 5 Absatz 5 

 

(5) Platzannahme durch Anmeldung 

 

Nach Platzvergabe erfolgt die Platzannahme 

durch schriftliche Anmeldung in der jeweili-

gen Einrichtung. 

Der Anmeldung ist Folgendes beizufügen: 

 

a)  Eine Erklärung zur Abholung des Kindes 

 sowie zu den abholberechtigten Perso- 

 nen, 

b) eine Erklärung, wenn das Kind den 

Heimweg allein bewältigen darf, 

c) die Bestätigung über den Erhalt der Be-

lehrung nach § 34 Abs. 5 S. 2 des In-

fektionsschutzgesetzes,  

d) eine Erklärung über die Teilnahme an 

Aktivitäten außerhalb der Kindertages-

stätte, 

e) eine Einverständniserklärung zur Ferti-

gung und Nutzung von Bildmaterial, 

f) eine Bestätigung über die Informationen 

zur Aufsichtspflicht, 

g) eine Bestätigung über den Erhalt eines 

Merkblattes zur Lebensmittelhygiene in 

Gemeinschaftseinrichtungen. 

  

 

 

§ 6 

 

Das Jugendamt kann das Kind vorüber-

gehend von der Betreuung ausschließen, 

wenn 

a) das Kind Verhaltensmuster einer 

massiven Selbst- oder Fremdgefähr-

dung zeigt, die unter Ausschöpfung 

der pädagogischen Möglichkeiten der 

Kindertagesstätte nicht abgestellt 

werden können, 

b) das Kind aufgrund von Entwicklungs-

§ 6 

 

Das Jugendamt kann das Kind von der Be-

treuung ausschließen, wenn 

a) das Kind Verhaltensmuster einer massi-

ven Selbst- oder Fremdgefährdung 

zeigt, die unter Ausschöpfung der pä-

dagogischen Möglichkeiten der Kinder-

tagesstätte nicht abgestellt werden 

können, 

b) das Kind aufgrund von Entwicklungs-

störungen oder Entwicklungsbeeinträch-



 
 

8 

störungen oder Entwicklungsbeein-

trächtigungen einer besonderen indi-

viduellen Betreuung und Förderung 

bedarf, die im Rahmen einer Re-

geleinrichtung nicht geleistet werden 

kann 

c) konkrete Anhaltspunkte bestehen, 

dass das Kind nicht frei von über-

tragbaren Krankheiten ist, 

d) das Kind ohne Angaben von Gründen 

einen längeren Zeitraum fehlt (mehr 

als 10 Werktage), 

e) die Elternbeiträge länger als zwei 

Monate nicht gezahlt wurden, 

f) durch das Verhalten des Kindes oder 

der Eltern für den Betrieb der Kinder-

tagesstätte aus sonstigen Gründen 

eine unzumutbare Belastung entsteht. 

 

tigungen einer besonderen individuellen 

Betreuung und Förderung bedarf, die im 

Rahmen einer Regeleinrichtung nicht ge-

leistet werden kann 

c) konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass 

das Kind nicht frei von übertragbaren 

Krankheiten ist, 

d) die Elternbeiträge länger als zwei Mona-

te nicht gezahlt wurden, 

e) durch das Verhalten des Kindes oder 

der Eltern für den Betrieb der Kinderta-

gesstätte aus sonstigen Gründen eine 

unzumutbare Belastung entsteht. 

 

§ 9 Absatz 2 Satz 2 

 

Der Beitrag für das Mittagessen beträgt 

35,00 €. 

 

§ 9 Absatz 2 Satz 2 

 

Die Höhe des Beitrags wird jährlich in der 

Haushaltssatzung festgesetzt. 

 

§ 12 Absatz 7 Satz 1 

 

Der Elternbeitrag wird ganz oder teilweise 

erlassen oder vom Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe übernommen werden, wenn 

die Belastung den Eltern und dem Kind 

nicht zuzumuten ist. 

 

§ 12 Absatz 7 Satz 1 

 

Der Elternbeitrag wird ganz oder teilweise 

erlassen und vom Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe übernommen werden, wenn die 

Belastung den Eltern und dem Kind nicht 

zuzumuten ist. 
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E N T W U R F 

 

Satzung 

 

zur Änderung der Satzung der Stadt Bad Kreuznach über die Förderung von Kindern in 

Tageseinrichtungen und Tagespflege vom XX.XX.XXXX 

 

Aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 

(GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21),  

in Verbindung mit den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches (SGB VIII) - Kinder- und 

Jugendhilfe - vom 26.06.1990 (BGBl. I S. 1163), zuletzt geändert durch Artikel 9 des 

Gesetzes vom 23.12.2016, BGBl. I S. 3234, und des Kindertagesstättengesetzes für 

Rheinland-Pfalz vom 15.03.1991 (GVBl. S. 79), zuletzt geändert durch Artukel 1 des 

Gesetzes vom 18.06.2013 (GVBl. S. 256)  hat der Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach in 

seiner Sitzung am XX.XX.XXXX folgende Satzung beschlossen: 

 

 

§ 1 

 

§ 1 erhält folgenden neuen Absatz 3: 

 

Die Aufnahme von Kindern in einem Kindergarten ist frühestens nach Ablauf der Schutz-

frist der Mutter (je nach Betriebserlaubnis der Einrichtung) möglich bis zur Aufnahme in 

der Grundschule. Die Betreuung in einem Hort ist grundsätzlich bis zum Ende der Grund-

schulzeit möglich. Ausnahmen bei Hortbetreuung für Kinder bis zum vollendeten 14. 

Lebensjahr bedürfen eines schriftlichen Antrags und werden im Einzelfall vom Träger der 

Kindertagesstätte entschieden.  

 

 

 

§ 2 

 

§ 5 erhält folgende neue Fassung: 

 

(1) Verfahren 

 

a) Für Krippen und Kindergärten können Eltern ihr Interesse bis 15. eines jeden Mo-

nats mit dem vom Stadtjugendamt bereitgestellten Vordruck bekunden. 

b) Die Interessenbekundung kann bei der Leitung der betreffenden Einrichtung oder 

beim Stadtjugendamt vorgenommen werden. 

c) Eine Interessensbekundung kann frühestens nach der Geburt erfolgen. 

d) Der Interessensbekundung ist eine Kopie eines amtlichen Dokumentes (Ausweis, 

Geburtsurkunde) beizufügen. 

e) Der Antrag zur Aufnahme eines Kindes in einen Hort ist bis zum 15.01. des ge-

wünschten Aufnahmejahres mit dem vom Stadtjugendamt bereitgestellten Vordruck 

zu stellen. 
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Das Angebot an Betreuungsplätzen in den Kindertagesstätten in Bad Kreuznach richtet 

sich vorrangig an Familien mit Hauptwohnsitz in Bad Kreuznach. Im Einzelfall kann 

geprüft werden, ob auch Personen, die außerhalb von Bad Kreuznach wohnhaft und 

in Bad Kreuznach in einem als familienfreundlich zertifizierten Unternehmen beschäf-

tigt sind, Betreuungsplätze in Kindertagesstätten der Stadt Bad Kreuznach erhalten 

können. Grundsätzlich können auswärtige Kinder nur aufgenommen werden, wenn 

allen anspruchsberechtigten Kindern in Bad Kreuznach ein Platz in einer Tageseinrich-

tung für Kinder angeboten werden kann. 

 

 

(2) Platzvergabe 

 

1) Vorrangig einen Platz in einer Kindertagesstätte erhalten: 

a) Kinder, bei denen der Tatbestand der Kindeswohlgefährdung gemäß § 8 a SGB 

VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) vorliegt. 

b) Kinder, bei denen nach erfolgter Überprüfung durch den Sozialen Dienst der Tat-

bestand einer Förderung des Kindeswohls gemäß § 27 SGB VIII (Hilfen zur Erzie-

hung) erfüllt wird. 

c) Kinder, die bereits die Kindertagesstätte besuchen und die nach Abfrage innerhalb 

der Einrichtung von U3 in Ü3 Betreuung wechseln möchten, haben Vorrang ge-

genüber Neuaufnahmen. 

 

 

2) Für alle anderen Kinder gilt folgendes Punktesystem zur Bewertung der Platzvergabe: 

 

1. Berufstätigkeit der Erziehungsberechtigten  

a) Alleinlebender Elternteil beschäftigt*  **   22 Punkte 

b) Beide Erziehungsberechtigten beschäftigt*  20 Punkte 

c) Ein Erziehungsberechtigter beschäftigt*   10 Punkte 

* Zu Beschäftigten zählen Erziehungsberechtigte, die einer Erwerbstätigkeit nachge- 

hen, sich in einer Bildungsmaßnahme, Schulausbildung oder Hochschulausbildung 

befinden oder Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des SGB II erhalten. 

** Ein Elternteil gilt als alleinlebend, wenn keine andere volljährige Person im Haus-

halt lebt; ausgenommen sind eigene volljährige Kinder. 

 

2. Beschäftigungsumfang*** der Erziehungsberechtigten 

a) Geringfügig            (8-15 h/Woche)   2 Punkte 

b) Halbtags   (16-27 h/Woche)   4 Punkte 

c) Ganztags   (ab 28 h/Woche)   6 Punkte 

*** Bei zwei beschäftigten Erziehungsberechtigten ist der zeitliche Aufwand des zeit-

lich geringeren Beschäftigten maßgebend. 

 

Schriftliche Nachweise des Arbeitgebers oder der Ausbildungstelle sind innerhalb ei-

ner genannten Frist vorzulegen. 
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3. Besuch der Einrichtung von Geschwisterkindern  2 Punkte 

 

 

4. Beziehungskontinuität 

 

Kinder, die bereits als Kindergartenkinder in der Einrichtung sind und direkt in die 

Hortbetreuung wechseln möchten                                      2 Punkte 

 

 

5. Alter des Kindes 

 

a) im Bereich Kindergarten haben ältere Kinder (im Kindergartenjahr vor der Einschu- 

lung) Vorrang                                        2 Punkte 

b) im Bereich Hort haben jüngere Kinder (Übergang von Kindergarten zum 1. Schul-

jahr) Vorrang        2 Punkte 

 

6.  Belastende familiäre Situation in der Familie,  

 

insbesondere 

- Behinderung oder Erkrankung eines Kindes oder Elternteils, die zu dauerhaften 

erheblichen Einschränkungen führt, welche eine Betreuung in einer konkreten Ein-

richtung geboten erscheinen lassen; 

 - Verlust eines Elternteils durch Tod; 

- Trennung und Scheidung der Eltern;    

 - Bindungsschwierigkeiten des Kindes; 

 - lange Anfahrtswege beider Elternteile zur Arbeitsstelle; 

 - Wechselschichten, Abrufbereitschaften, berufsbedingter anderer Wohnort eines 

Elternteils, mehrere Arbeitsstellen eines Elternteils; 

 - wenn die Ablehnung der Aufnahme in eine Kindertagesstätte zum Verlust der 

Arbeitsstelle und einem Leben am Existenzminimum führt oder andere schwer-

wiegende Nachteile mit sich bringt, z.B. Abbruch einer Ausbildung; 

         1 bis 3 Punkte 

 

7. Ablehnung der Aufnahme bereits im Vorjahr  1 Punkt   

 

8. Punktgleichheit 

Bei Punktgleichheit wird das Losverfahren angewendet. 

 

 

(3) Die Entscheidung über die Platzvergabe obliegt dem Jugendamt als Träger der Ein-

richtung und ergeht durch Bescheid. Für Hortplätze ergeht der Bescheid bis zum Ablauf 

des Monats Februar. Die Aufnahme in einen Hort gilt grundsätzlich für die Dauer der 

Grundschulzeit in der dazugehörigen Grundschule.  

Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs können Kinder in jeder Kindertagesstätte oder in Kin-

dertagespflege aufgenommen werden. 
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(4) Sollten nach bereits erfolgtem Platzvergabeverfahren weitere Plätze frei 

werden, so sind diese auch nach den oben genannten Kriterien zu vergeben. 

 

 

(5) Platzannahme durch Anmeldung 

 

Nach Platzvergabe erfolgt die Platzannahme durch schriftliche Anmeldung in der jeweili-

gen Einrichtung. 

 

Der Anmeldung ist Folgendes beizufügen: 

 

a) Eine Erklärung zur Abholung des Kindes sowie zu den abholberechtigten Personen, 

b) eine Erklärung, wenn das Kind den Heimweg allein bewältigen darf, 

c) die Bestätigung über den Erhalt der Belehrung nach § 34 Abs. 5 S. 2 des Infektions-

schutzgesetzes,  

d) eine Erklärung über die Teilnahme an Aktivitäten außerhalb der Kindertagesstätte, 

e) eine Einverständniserklärung zur Fertigung und Nutzung von Bildmaterial, 

f) eine Bestätigung über die Informationen zur Aufsichtspflicht, 

g) eine Bestätigung über den Erhalt eines Merkblattes zur Lebensmittelhygiene in Ge-

meinschaftseinrichtungen. 

 

 

 

§ 3 

 

In § 6 Satz 1 wird das Wort „vorübergehend“ gestrichen. 

 

 

 

§ 4 

 

§ 6 Satz 1 lit. d) wird gestrichen; die bisherigen lit. e) und f) werden zu d) und e). 

 

 

 

§ 5 

 

Die Anlage 1 zu § 8 Abs. 5 der Satzung erhält die nachfolgend abgedruckte Fassung. 

 

 

 

 

§ 6 

 

§ 9 Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
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Die Höhe des Beitrags wird jährlich in der Haushaltssatzung festgesetzt. 

 

 

 

§ 7 

 

In § 12 Absatz 7 Satz 1 Halbsatz 1 wird nach dem Wort „erlassen“ das Wort „oder“ 

ersetzt durch „und“. 

 

 

 

§ 8 

 

Diese Satzung tritt mit Ausnahme von § 6 am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-

chung in Kraft; § 6 tritt zum 01.01.2018 in Kraft. 
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Anlage 1

zu § 8 Abs. 5 und § 12 Abs. 5 der Satzung der Stadt Bad Kreuznach über die Förderung von Kindern

in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Krippenbeiträge (Nettoeinkommen)

a) Kinder bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr:

    Familieneinkommen

Stufe alleinlebende

zusammen-

lebende 1 Kind 2 Kindern 3 Kindern ab 4 Kindern

1 bis 1.500,00 € 1.900,00 € 150,00 € 130,00 € 110,00 € 90,00 €

2 bis 1.650,00 € 2.050,00 € 170,00 € 145,00 € 120,00 € 95,00 €

3 bis 1.800,00 € 2.200,00 € 190,00 € 160,00 € 130,00 € 100,00 €

4 bis 1.950,00 € 2.350,00 € 210,00 € 175,00 € 140,00 € 105,00 €

5 bis 2.100,00 € 2.500,00 € 230,00 € 190,00 € 150,00 € 110,00 €

6 bis 2.250,00 € 2.650,00 € 250,00 € 205,00 € 160,00 € 115,00 €

7 bis 2.400,00 € 2.800,00 € 270,00 € 220,00 € 170,00 € 120,00 €

8 bis 2.550,00 € 2.950,00 € 290,00 € 235,00 € 180,00 € 125,00 €

9 bis 2.700,00 € 3.100,00 € 310,00 € 250,00 € 190,00 € 130,00 €

10 bis 2.850,00 € 3.250,00 € 330,00 € 265,00 € 200,00 € 135,00 €

11 bis 3.000,00 € 3.400,00 € 350,00 € 280,00 € 210,00 € 140,00 €

12 bis 3.150,00 € 3.550,00 € 370,00 € 295,00 € 220,00 € 145,00 €

13 bis 3.300,00 € 3.700,00 € 390,00 € 310,00 € 230,00 € 150,00 €

14 bis 3.450,00 € 3.850,00 € 410,00 € 325,00 € 240,00 € 155,00 €

15 bis 3.600,00 € 4.000,00 € 430,00 € 340,00 € 250,00 € 160,00 €

16 Einkommen darüber bzw. 450,00 € 355,00 € 260,00 € 165,00 €

nicht nachgewiesen!

Hortbeiträge (Nettoeinkommen)

b) Kinder ab dem Schuleintritt:

    Familieneinkommen

Stufe von bis 1 Kind 2 Kindern 3 Kindern ab 4 Kindern

1 775,00 € 900,00 € 12,00 € 8,00 € 4,00 € 0,00 €

2 900,01 € 1.025,00 € 24,00 € 18,00 € 12,00 € 6,00 €

3 1.025,01 € 1.150,00 € 36,00 € 28,00 € 20,00 € 18,00 €

4 1.150,01 € 1.275,00 € 48,00 € 38,00 € 28,00 € 24,00 €

5 1.275,01 € 1.400,00 € 60,00 € 48,00 € 36,00 € 29,00 €

6 1.400,01 € 1.525,00 € 71,00 € 57,00 € 43,00 € 35,00 €

7 1.525,01 € 1.650,00 € 83,00 € 67,00 € 51,00 € 41,00 €

8 1.650,01 € 1.775,00 € 95,00 € 77,00 € 59,00 € 47,00 €

9 1.775,01 € 1.900,00 € 107,00 € 87,00 € 67,00 € 53,00 €

10 1.900,01 € 2.025,00 € 119,00 € 97,00 € 75,00 € 59,00 €

11 2.025,01 € 2.150,00 € 131,00 € 107,00 € 83,00 € 65,00 €

12 2.150,01 € 2.275,00 € 143,00 € 117,00 € 91,00 € 71,00 €

13 2.275,01 € und mehr 155,00 € 127,00 € 99,00 € 77,00 €
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Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Amt für Kinder und Jugend 17.05.2017 15/057 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 18.02.2015 

Jugendhilfeausschuss 24.02.2016 

Jugendhilfeausschuss 07.06.2017 

  

Betreff 

 

Landesförderprogramm Kita!Plus      TOP 4 

 

Inhalt der Mitteilung: 

 

In seiner Sitzung vom 18. Februar 2015 hatte der Jugendhilfeausschuss das Handlungskonzept zur 

Umsetzung des Förderprogramms Kita!Plus Säule 1 und 2 beschlossen. Unsere Mitarbeiterin, Frau Esters, 

aus dem Sachgebiet Kindertagesbetreuung hat auch in 2017 die Umsetzung der Säulen 1 und 2 im 

Jugendamt übernommen. Dieser Stellenanteil wird seitens des Landes über die Säule 2 „Familienbildung im 

Netzwerk“ gefördert.  

 

Der Aufbau und die Verstetigung einer Planungsstruktur sowie die systematische Bedarfsermittlung und 

Vernetzung der Akteure im Bereich der Familienbildung sind die wesentlichen Ziele der Säule 2 

Familienbildung im Netzwerk. Es findet jährlich ein Planungsworkshop statt, der dem Kennenlernen, dem 

Austausch und der Kooperationsfindung dient. Eingeladen sind alle Kindertagesstätten, Grundschulen und  

Beratungsstellen sowie das Netzwerkbüro „Frühe Hilfen“, der Kinderschutzbund und die 

Familienbildungsstätte.  

 

Kita!PlusSäule 1: Im Förderjahr 2017 werden vier Kindertagesstätten unterstützt. Zum ersten Mal wird die 

städt. Hessel Kita aus dem Stadtteil BME gefördert. Es finden Sozialraumtreffen statt, zu denen alle 

Kindertagesstätten des eigenen Sozialraums eingeladen werden. Auf Grundlage der von den Familien 

angezeigten Bedarfe werden passende Angebote entwickelt. Hier haben sich intensive Kooperationen mit 

Anbietern der Familienbildung, Vereinen und dem Quartiersmanagement verstetigt.   

 

Im Rahmen der Jugendhilfeausschusssitzung werden Praxisvertreterinnen zur Umsetzung der Säule1 des 

Kita!Plus-Programms in der Stadt Bad Kreuznach berichten.  

 

Weitere Erläuterungen erfolgen mündlich.  

 

 



Stadtverwaltung Bad Kreuznach                                                                    Mitteilungsvorlage 
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Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Amt für Kinder und Jugend 23.05.2017 17/ 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 07.06.2017 

  

  

  

Betreff 

Neue Förderung Ferienbetreuung für schulpflichtige Kinder und Jugendliche       TOP 5 

Inhalt der Mitteilung 

 

Die Landesregierung hatte sich im Jahr 2005 entschlossen, Maßnahmen der Ferienbetreuung stärker zu 

fördern. Das speziell dazu aufgelegte Programm legt die Förderkriterien fest. Nach inzwischen über 10 

Jahren hat das Bildungsministerium Veränderungswünschen Rechnung getragen und nun ein neues 

Programm „Landesförderung der Ferienbetreuung“ für Schulkinder mit Schreiben vom 20. Februar 2017 

aufgelegt. Wichtigstes Kriterium bei der Förderung ist: Betreuungsangebote in ausreichendem Umfang zu 

schaffen, die sich an den Bedürfnissen und Interessen von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen 

orientieren. Eltern sollen sich darauf verlassen können, dass ihre Kinder gut betreut sind. Dabei spielt auch 

die angemessene Elternbeteiligung unter Berücksichtigung sozialer Komponenten eine zentrale Rolle.  

 

Der Ministerrat hatte am 15. November 2016 beschlossen, im Entwurf des Haushaltsplanes für 2017 eine 

Fördersumme von 750.000 Euro und für 2018 eine Fördersumme von 1 Mio. Euro aufzunehmen. Ein 

entsprechender Beschluss des Haushaltsgesetzgebers im März 2017 vorausgesetzt, stehen jedem 

Jugendamt künftig wesentlich mehr Mittel zur Verfügung als in der Vergangenheit. Dem Jugendamt der Stadt 

Bad Kreuznach wird demnach eine Förderung bis zu einer Höhe von 12.892,50 Euro zur Verfügung stehen.  

 

Als Anlage 1 fügen wir das Schreiben des Bildungsministeriums bei. 

 

Ebenso fügen wir als Anlage 2 die konkreten Hinweise, u. a. zum Antragsverfahren, zum Finanzierungsplan, 

zu den Voraussetzungen für den Mittelabruf und zur Gestaltung der Verwendungsnachweise seitens des 

Ministeriums bei. 

 

Der Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung vom 05. April 2017 von der Tagesordnung genommen, da ein 

Gespräch im Bildungsministerium mit Frau Oberbürgermeisterin Dr. Kaster-Meurer, Frau Otto und Frau Raab-

Zell stattfinden sollte zur Erörterung des neuen Förderprogramms.  

In der Sitzung wird über das Ergebnis des Gespräches berichtet.  

 

Anlagen 

 

 









Hinweise zur Förderung der Ferienbetreuung für Schulkinder im Haushaltsjahr 

2017 

1. Zweck der Förderung 

Mit dem Förderprogramm zur Ferienbetreuung von Schulkindern werden die Ju-

gendämter dabei unterstützt, entsprechende Maßnahmen zu organisieren. Wichtig ist 

ein passgenaues, familienunterstützendes Angebot zu erhalten und gegebenenfalls 

auszubauen. Die bisher erreichte Qualität der Angebote soll gesichert und bedarfs-

gerecht weiterentwickelt werden. Eltern sollen sich darauf verlassen können, dass 

ihre Kinder gut betreut sind. Eltern können angemessen beteiligt werden. Dabei sind 

soziale Aspekte zu berücksichtigen. 

Bei der Verwendung der Mittel sind die einschlägigen Bestimmungen des § 44 LHO 

und die hierzu geltenden Verwaltungsvorschriften zu beachten.  

Um eine Umsetzung der Ferienbetreuung zu ermöglichen, die den Bedürfnissen und 

Interessen der Familien und der Schulkinder in der Region Rechnung trägt, bleibt die 

konkrete Gestaltung der Maßnahmen sowie die Auswahl geeigneter Träger in der 

Hand der Jugendämter. Gefördert werden können beispielsweise auch Maßnahmen, 

die einen Tag oder mehrere Tage dauern (mit und ohne Übernachtung), die inner-

halb oder außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Jugendamtes durchgeführt 

werden und Angebote, die das Jugendamt selbst durchführt oder die von anderen 

Trägern durchgeführt werden. Möglich ist ebenfalls, dass mehrere Jugendämter ge-

meinsam ihre Mittel für übergreifende Maßnahmen einsetzen, die von Kindern ihres 

Zuständigkeitsbereichs besucht werden können.  

Zur Finanzierung können auch weitere Landesmittel eingesetzt werden, beispiels-

weise aus anderen Förderprogrammen, jedoch bis maximal zur Höhe der Gesamt-

kosten. Dies gilt allerdings nicht, wenn für die Maßnahme eine Landesförderung nach 

dem Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugend-

förderungsgesetz – JuFöG) in Anspruch genommen wird. Hier ist nach Nr. 1.3 der 

VV-JuFöG der Einsatz weiterer Landesmittel im Regelfall ausgeschlossen. 

2. Verteilungsschlüssel 

Der Verteilungsschlüssel wurde mit den kommunalen Spitzenverbänden und den 

Leitern der Arbeitsgemeinschaften der Jugendämter abgestimmt. Danach wird das 

bisherige Förderbudget von 7.400 Euro pro Jugendamt ergänzt durch eine Summe, 

die unter Berücksichtigung der Zahl der in einem Jugendamtsbezirk wohnenden 6- 

bis einschließlich 13-jährigen Kindern berechnet wird. Für die Berechnung ist der An-

teil an der entsprechenden Gesamtzahl von Kindern dieser Altersgruppe in Rhein-

land-Pfalz entscheidend.  

Die Zahlen wurden der amtlichen Bevölkerungsstatistik für das Jahr 2015 entnom-

men (Stichtag 31. Dezember 2015). Die Bevölkerungsstatistik für das Jahr 2016 steht 

erst im Sommer 2017 zur Verfügung und wird als Grundlage für die Berechnung im 

kommenden Jahr verwendet. 



3. Hinweise zum Förderverfahren nach § 44 LHO 

a) Antrag auf Gewährung der Zuwendung  

Der Antrag auf Förderung von Ferienbetreuungsmaßnahmen soll bis spätestens 15. 

Juni 2017 eingereicht werden. 

Zur einfacheren Beantragung haben wir ein Formblatt für das Antragsschreiben ent-

wickelt (s. Anlage 1). Dieses bitten wir inklusive Anlage (Kosten- und Finanzierungs-

plan, Anlage 2) entsprechend auszufüllen und zu unterzeichnen. Damit diese Doku-

mente bearbeitet werden können, werden wir Ihnen diese in den nächsten Tagen per 

E-Mail zukommen lassen. 

Adressat des Antragsschreibens und der Anlage ist die  

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 

Abteilung 2 – Kommunale und Hoheitliche Aufgaben, Soziales  

Referat 24, Soziales, Jugend, Familie und Flüchtlingswesen 

Willy-Brandt-Platz 3 

54290 Trier 

Auf der Grundlage der Angaben im Kosten- und Finanzierungsplan ergeht ein Zu-

wendungsbescheid über die beantragte Gesamtsumme für das Jahr 2017. Änderun-

gen und Ergänzungen bezüglich der Planungsdaten sind möglich (beispielsweise 

durch die Umsetzung ergänzender oder ersetzender Veranstaltungen). Entscheidend 

ist, dass die Mittel für den gleichen Zweck verwendet werden. 

b) Abruf und Auszahlung der Mittel 

Im Zuwendungsbescheid werden Hinweise zum Verfahren beim Mittelabruf gegeben. 

Ein Formblatt wird dem Zuwendungsbescheid beigefügt sein.  

Auf einen wichtigen Termin wird schon jetzt hingewiesen: Werden die Mittel nicht bis 

zum 01. Dezember 2017 abgerufen, verfallen sie. Eine Übertragung von nicht abge-

rufenen Mitteln in das Haushaltsjahr 2018 ist nicht möglich.  

Für den Mittelabruf ist von zentraler Bedeutung, dass die Mittel nach Überweisung 

auf das Konto des Zuwendungsempfängers innerhalb von zwei Monaten verbraucht 

werden (Nr. 7.2 der VV zu § 44 LHO (Teil II)). Sofern Ferienbetreuungsmaßnahmen 

in den Oster-, Sommer- und Herbstferien durchgeführt werden, erfolgt der Mittelabruf 

in der Regel in Teilbeträgen.  

Zur Bestreitung zurückliegender Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr 2017 wird für die 

in diesem Jahr durchgeführten Maßnahmen eine Ausnahme gemäß Ziffer 1.3 der VV 

zu § 44 LHO (Teil II) zugelassen. Dies bedeutet, dass mit der Umsetzung der Maß-

nahmen schon begonnen werden kann, bevor der Bewilligungsbescheid vorliegt. 

Durch die Gewährung des vorzeitigen Maßnahmebeginns wird kein Rechtsanspruch 

auf Bewilligung bzw. Auszahlung eines Zuschusses begründet.  



c) Weiterleitung der Zuwendung 

Die Zuwendung kann ganz oder teilweise weitergeleitet werden. Durch die zweckbe-

stimmte Weitergabe erfüllt der Erstempfänger den Zuwendungszweck. Dabei sind die 

Vorgaben nach der VV zu § 44 LHO Teil II Nr. 12.2.8 zu beachten. 

d) Verwendungsnachweis 

Für die Vorlage des Verwendungsnachweises gilt – wie bisher – eine Frist. Diese 

endet am 01. Dezember 2017.  

Grundlage des Verwendungsnachweises sind die aus dem Kosten- und Finanzie-

rungsplan verwendeten und gegebenenfalls fortzuschreibenden Daten. Zur einfache-

ren Fortschreibung haben wir die Excel-Datei des Kosten- und Finanzierungsplans 

so gestaltet, dass diese sich mit einem Klick vom Kosten- und Finanzierungsplan auf 

den Verwendungsnachweis umstellen lässt. Dazu ist lediglich im Titelfeld statt „Kos-

ten- und Finanzierungsplan“ der Titel „Verwendungsnachweis“ auszuwählen. 
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Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Amt für Kinder und Jugend 24.05.2017 16/194 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 26.03.2014 

Jugendhilfeausschuss 29.06.2016 

Jugendhilfeausschuss 23.11.2016 

Finanzausschuss 06.12.2016 

Stadtrat 26.01.2017 

Jugendhilfeausschuss 05.04.2017 

Jugendhilfeausschuss 07.06.2017 

Betreff 

 

Beteiligung der Stadt Bad Kreuznach an den Bauunterhaltungskosten von Kindertagesstätten Freier Träger 

 

       TOP 6 

Inhalt der Mitteilung 

 

In der April-Sitzung des Jugendhilfeausschusses wurde über das Ergebnis der Beratung des Stadtrates zur 

Förderrichtlinie zu Bauunterhaltungskosten von Kitas Freier Träger berichtet.  

Die Mitglieder Otto und Kistner haben gebeten zu überprüfen, ob der Stadtratsbeschluss zulässig war, da die 

Ablehnung der Förderrichtlinie durch den Stadtrat nicht an den Jugendhilfeausschuss zur erneuten Beratung 

zurückverwiesen wurde, sondern der Stadtrat entschied, zukünftig eine Einzelfallprüfung vorzunehmen.  

 

Die Verwaltung hat eine rechtliche Klärung zugesagt und wird in der Sitzung des Ausschusses über das 

Ergebnis der rechtlichen Prüfung berichten.  

 

Bezüglich der beschlossenen Einzelfallprüfung durch den Stadtrat sind mittlerweile Anträge von Freien 

Trägern zur Bauunterhaltung eingegangen. Das Fachamt ist gerade mit der Bauverwaltung in der 

Überprüfung der Anträge und wird in der September-Sitzung erneut auf den Jugendhilfeausschuss in der 

Angelegenheit zukommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


